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Entgeltverzeichnis für Pflegeleistungen gemäß § 89 SGB XI 

 
Die Preise im Bereich der Pflegeversicherung werden von der Pflegesatzkommission 
SGB XI des Landes Baden-Württemberg festgelegt und sind für alle Pflegedienste des 

Landes Baden-Württemberg bindend. 
 

 

Grundsätze: 
 

1. Die Leistungspakete enthalten Leistungen / Maßnahmen, die nach 
fachlichem Standard bzw. lebenspraktischen Erfahrungen 
zusammengestellt sind. Unabhängig davon müssen nicht alle in den 
Leistungspaketen beschriebenen Inhalte im Einzelfall erforderlich sein. 
 

2. Die einzelnen Inhalte der Leistungspakete können je nach Einzelfall 
vollständig oder teilweise übernommen bzw. unter Motivation und 
Anleitung oder durch Beaufsichtigung bzw. reine Anwesenheit erbracht 
werden. sollen die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten, 
Verhaltensweisen, psychische Problemlagen sowie krankheits- und 
therapiebedingte Anforderungen berücksichtigt und die vorhandenen 
Fähigkeiten und Ressourcen des Pflegebedürftigen gefördert werden. 
 

3. Unser Pflegedienst bietet sämtliche Leistungspakete an. 
 

4. Ergänzende Hilfen können eingesetzt werden, wenn die verantwortliche 
Pflegefachkraft dies fachlich vertreten kann. 

 

LK Leistungspaket Leistungsinhalte Vergütung 

1 Große Toilette 1. Transfer aus dem Bett / ins Bett 
2. An- / Auskleiden 
3. Waschen (im Bett oder am Waschbecken) / 

Duschen / Baden (umfasst gegebenenfalls 
Haarwäsche 

4. Mund- und Zahnpflege,  Zahnprothesenpflege 
einschließlich Parotitis- und Soorprophylaxe  

5. Hautpflege 
6. Kämmen, Herrichten einer einfachen Tagesfrisur 
7. Rasieren 
8. Bett machen / richten 
 

29,93 € 

2 Kleine Toilette 1. Transfer aus dem Bett / ins Bett 
2. An- / Auskleiden 
3. Teilwäsche (im Bett oder am Waschbecken) 
4. Mund- und Zahnpflege,  Zahnprothesenpflege 

einschließlich Parotitis- und Soorprophylaxe  
5. Hautpflege 
6. Bett machen / richten 
 

20,02 € 
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LK Leistungspaket Leistungsinhalte Vergütung 

3 Transfer / An- / 
Auskleiden 

1. Transfer aus dem Bett / ins Bett 
2. An- / Auskleiden 
3. Bett machen / richten 
 

10,67 € 

4 Hilfe bei 
Ausscheidungen 
(Darm- und 
Blasenentleerung, 
Erbrechen) 

1. An-/ Auskleiden (im Rahmen des Toilettengangs 
2. Hilfe beim Gang zur Toilette 
3. Hilfe und Pflege bei der Blasen- und/ oder 

Darmentleerung 
4. Hilfe bei der Entsorgung von Erbrochenem 
5. Teilwaschen 
6. Katheter- und Kondomurinalversorgung 
7. Stomaversorgung 
8. Entsorgung von Sekret über Magensonde 

 

13,28 € 

5 Nicht mehr belegt   

6 Lagern 1. Bett machen/ richten 
2. Lagern bzw. Umsetzen; Stabilisieren einer Sitz- 

oder Liegeposition 
3. Dekubitusprophylaxe (ggf. mit Hautpflege) 
 

10,39 € 

7 Mobilisation 1. Aktives funktionsgerechtes, assistiertes oder 
passives Bewegen, Sitz-, Geh- oder Stehübung 

2. Gezielte Atemübungen im Sinne der 
Pneumonieprophylaxe 

 

10,39 € 

8 Einfache Hilfe bei der 
Nahrungsaufnahme 

1. Aufrichten im Bett bzw. an den Tisch setzen 
2. Mundgerechtes Portionieren 
3. Zubereiten und Eingießen eines Warm- bzw. 

Kaltgetränkes 
 

7,18 € 

9 Umfangreiche Hilfe bei 
der Nahrungsaufnahme 

1. Aufrichten im Bett bzw. an den Tisch setzen 
2. Mundgerechtes Portionieren 
3. Zubereiten und Eingießen eines Warm- bzw. 

Kaltgetränkes 
4. Essen und Trinken (Löffelweise bzw. 

schluckweise) 
5. Mundpflege bzw. Prothesenpflege 
6. Sofern nach der Nahrungsaufnahme erforderlich: 

Waschen von Hände und / oder Gesicht, ggf. 
Säubern / Wechseln der Kleidung 

 

25,11 € 

10 Verabreichung von 
Sondennahrung mittels 
Spritze, Schwerkraft oder 
Ernährungspumpe 

1. Vorrichten der Sondennahrung 
2. Überprüfung der Lage der Sonde 
3. Verabreichen der Sondennahrung einschließlich 

deren Überwachung 
4. Spülen der Sonde nach Applikation 
5. Reinigen der Gebrauchsgegenstände 
 

12,14 € 

11 Hilfestellung beim 
Verlassen oder 
Wiederaufsuchen der 
Wohnung (ohne 
außerhäusliche 
Begleitung) 

1. An-/ Auskleiden im Zusammenhang mit dem 
Verlassen oder Wiederaufsuchen der Wohnung 
(z.B. zum Besuch einer Tagespflege oder für 
sonstige Aktivitäten) 

2. Begleitung zwischen Wohnungs- und Haustüre 
 

Anmerkung:  
Abrechnung pro angefangene ¼ Stunde 

12,14 € 
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LK Leistungspaket Leistungsinhalte Vergütung 

12 Zubereitung einer 
einfachen Mahlzeit 

1. Vorbereitung und Zubereitung einer kalten 
Mahlzeit oder 

2. Erwärmen einer vorbereiteten Mahlzeit 
3. Anrichten 
4. Tisch decken 
5. Geschirr aufräumen und Spülen bezogen auf die 

Mahlzeit 
 

14,16 € 

13 Essen auf Rädern / 
stationärer Mittagstisch 

beinhaltet bei Essen auf Rädern: 
Kosten der Zubereitung und Verteilung außerhalb der 
Wohnung und die Anlieferung in die Häuslichkeit. 
 
beinhaltet bei stationärem Mittagstisch: 
Kosten der Zubereitung und der Verteilung des Essens 
sowie Decken des Tisches und Spülen. 
 

3,16 € 

14 Zubereitung einer i.d.R. 
warmen Mahlzeit in der 
Häuslichkeit des 
Pflegebedürftigen 

1. Kochen 
2. Anrichten 
3. Tisch decken 
4. Aufräumen und Spülen bezogen auf die Mahlzeit 
5. Reinigen des Arbeitsbereiches 
 

33,05 € 

15 Einkauf / Besorgungen 
/ pro angefangene ¼ 
Stunde 

1. Erstellung eines Einkaufs-/ Speiseplanes 
2. Einkaufen von Lebensmitteln und sonstigen  

notwendigen Bedarfsgegenständen 
3. Besorgung (z.B. Apotheke, Post, Reinigung) 
4. Unterbringung der eingekauften Gegenstände in 

der Wohnung 
 

12,14 € 

16 Waschen, Bügeln, 
Reinigen 
 

 Die gesamte Pflege der Wäsche und Kleidung   
(auch Ausbessern) 

 Bügeln und Einräumen der Wäsche 

 Reinigen und Aufräumen der Wohnung 
 
 
Keine Entrümpelungen, Hauhaltsauflösungen, 
Grundreinigung verwahrloster Haushalte 
 
Anmerkung:  
Abrechnung pro angefangene ¼ Stunde 

 

12,14 € 

17 Vollständiges Ab- und 
Beziehen eines Bettes 

 5,99 € 

18 Beheizen Voraussetzung: 
Befeuerung mit Holz, Kohle, Öl 
beinhaltet: 
auch die Beschaffung und Entsorgung des 
Heizmaterials 

 Heizmaterial herbeischaffen/ aufschichten/ 
einfüllen, anzünden 

 Asche leeren 

 Ofen säubern 
 

9,05 € 
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LK Leistungspaket Leistungsinhalte Vergütung 

19 Erstbesuch 
 
Anmerkung: 
 

 abrechenbar bei 
Neueinstufung oder 
Übernahme eines 
neuen Patienten 

 abrechenbar auch 
dann, wenn sich der 
Versicherte zum 
Zeitpunkt der 
Leistungserbringung 
nicht in seiner 
Häuslichkeit befindet 
 

Beinhaltet: 

 Beginn der Erstellung einer Pflegeanamnese 

 Feststellung des individuellen Hilfe- und 
Pflegebedarfes unter Berücksichtigung der 
Ressourcen und Fähigkeiten des Pflegebedürftigen 

 Die Festlegung, ob und ggf. welche Leistungen 
innerhalb des Pflegeprozesses durch den 
Pflegebedürftigen, Angehörige, andere 
Pflegepersonen, ambulante Dienste erbracht 
werden 

 Die Information über das Leistungs- und 
Vergütungssystem 

 Die Beratung über geeignete Leistungen und 
notwendige Prophylaxen, sowie die Ermittlung der 
voraussichtlichen Kosten und den eventuell zu 
zahlenden Eigenanteil 

 Beratung über Form und Durchführung der 
Leistungserbringung 

 Die Feststellung und Beratung, ob 
Wohnraumanpassung und ggf. welche 
Pflegehilfsmittel erforderlich sind 

 Beratung über Inhalt und Abschluss eines 
schriftlichen Pflegevertrages 
 

36,87 € 

20 Folgebesuch 
 
Anmerkung: 
 

 abrechenbar bei 
Neueinstufung oder 
Übernahme eines 
neuen Patienten 

 abrechenbar auch 
dann, wenn sich der 
Versicherte zum 
Zeitpunkt der 
Leistungserbringung 
nicht in seiner 
Häuslichkeit befindet 
 

Beinhaltet: 

 Anpassung der Pflegeplanung bei wesentlicher und 
nicht nur vorübergehender Veränderung 

 Feststellung der bzw. des pflegerischen und 
hauswirtschaftlichen Hilfebedarfes unter 
Berücksichtigung der Ressourcen und Fähigkeiten 
des Pflegebedürftigen 

 Die Festlegung, ob und ggf. welche Leistungen 
innerhalb des Pflegeprozesses durch den 
Pflegebedürftigen, Angehörige, andere 
Pflegepersonen, ambulante Dienste erbracht 
werden 

 Die Beratung über geeignete Leistungen und 
notwendige Prophylaxen, sowie die Ermittlung der 
voraussichtlichen Kosten und den eventuell zu 
zahlenden Eigenanteil 

 Beratung über Form und Durchführung der 
Leistungserbringung 

 Die Feststellung und Beratung, ob 
Wohnraumanpassung und ggf. welche 
Pflegehilfsmittel erforderlich sind 

 Ggf. Beratung über Inhalt und Abschluss eines 
veränderten schriftlichen Pflegevertrages 
 

20,29 € 
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LK Leistungspaket Leistungsinhalte Vergütung 

21 Pflegerische 
Betreuungsmaßnahmen 

Hilfen bei der Kommunikation und emotionale 
Unterstützung 

z.B.: Gespräch, auch mit entlastendem,                              
motivierendem und / oder beratendem Charakter 
 

Maßnahmen zur kognitiven Aktivierung 
z.B.: Gedächtnistraining, Biographiearbeit 
 

Hilfen zur Vermeidung von Risikosituationen 
z.B.: spezifische Beratung oder fördernde und 
vorbeugende Übungen zur Stabilisierung der 
Situation oder Bewältigung pflegerelevanter 
Situationen. 
 

Unterstützung bei Aktivitäten zur Aufrechterhaltung 
sozialer Kontakte 

z.B.: Begleitung beim Spaziergang, zu 
Veranstaltungen, zu Bekannten / Verwandten, 
zum Arzt, zu Behörden 
 

Unterstützung bei der Gestaltung des Alltags 
z.B.: Hilfen zur Gestaltung des Tagesablaufs, 
Unterstützung bei Hobby und Spiel 

 
Unterstützung, bei der aktives Tun nicht im 
Vordergrund steht 

z.B.: Anwesenheit einer Betreuungsperson, 
Beaufsichtigung / Beobachtung des / der 
Pflegebedürftigen zur Vermeidung einer Selbst- 
und Fremdgefährdung 
 

Anmerkung:  
Abrechnung pro angefangene ¼ Stunde 
 

FK 12,14 €* 
 

EH 8,34 €** 

22 Organisation des Alltags 
und der 
Haushaltsführung 

1. Unterstützung bei bzw. Organisation und 
Koordination von Sozialen Kontakten 

2. Unterstützung bei bzw. Organisation und 
Koordination von Dienstleistungen 
( z.B. Fahrdienste, Gartenpflege) 

3. Unterstützung bei administrativen Angelegenheiten, 
die aus pflegefachlicher Sicht besonders wichtig 
sind, um im eigenen Haushalt verbleiben zu können 
und für die kein gesetzlicher Betreuer / 
Bevollmächtigter bestellt ist 

 
In Absprache mit dem Pflegebedürftigen kann die 
Leistung gegebenenfalls auch außerhalb der 
Häuslichkeit erledigt werden. 
 
Anmerkung:  
Abrechnung pro angefangene ¼ Stunde 

FK 12,14 €* 
 

EH 8,34 €** 

*FK = Fachkraft   **EH = Ergänzende Hilfe 
 
 
 
 
 



 
 

 

Entgeltverzeichnis SGB XI gültig ab 01.01.2020 (AVR-bpa) 
 

Entgeltverzeichnis SGB XI 01.01.2020 Seite 6 von 7 Ersteller: CM / QMB 
 Rev. Nr. 1.0 

Berechnung der Wegepauschalen 
 
Pro Hausbesuch werden 4,26 € als Wegepauschale berechnet. 
Fallen Hausbesuche an, in denen Leistungen in Verbindung mit häuslich verordneter 
Krankenpflege (SGB V Leistung) erbracht werden, so verringert sich der Betrag auf 2,40 € für 
diesen Besuch Hausbesuch. 
 
 
Zuschlag nach Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung (AltPlfAusglVO) 
 
Zur Refinanzierung der Umlage der AltPflAusglVO wird pro Hausbesuch ein Zuschlag von   
0,59 € erhoben.  
 
 
Zuschlag nach dem Pflegeberufereformgesetz (PflBG) 
 
Zur Refinanzierung der Umlage des PflGB wird pro Hausbesuch ein Zuschlag von   0,28 € 
erhoben.  
 
 
Zuschläge für Einsätze in der Nacht 
 
Wird auf Wunsch des Versicherten eine Leistung in der Zeit von 20:00 Uhr bis 6:00 Uhr 
erbracht, wird pro Hausbesuch ein Zuschlag von 2,71 € vergütet. 
 
 
Zuschläge für Einsätze an Sonn- und Feiertagen 
 
Wird auf Wunsch des Versicherten eine Leistung an Sonn- und Feiertagen erbracht, wird pro 
Hausbesuch ein Zuschlag von 2,78 € vergütet. Dies gilt auch für Heiligabend und Sylvester. 
 
Zuschläge für Einsätze an Samstagen ab 13:00 
 
Wird auf Wunsch des Versicherten eine Leistung an Sonn- und Feiertagen erbracht, wird pro 
Hausbesuch ein Zuschlag von 1,84 € vergütet. Dies gilt auch für Heiligabend und Sylvester. 
 
 
Investitionskosten 
 
Pro Hausbesuch berechnen wir 0,95 € Investitionskosten. Diese Kosten erhalten sie als 
Eigenanteilsrechnung, da diese von Ihnen selbst zu tragen sind. 
 
 
Mehraufwand für den Einsatz einer zweiten Pflegeperson 
 
Der Einsatz einer zweiten Pflegeperson ist zusätzlich mit der Hälfte des Preises der erbrachten 
Leistung zu vergüten.  
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Verhinderungspflege 

Bei der Pflegekasse stehen auf Antrag bis zu € 2418 jährlich zur Verfügung 

 
 

*FK = Fachkraft   **EH = Ergänzende Hilfe 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entlastungsleistungen 

Abrechenbar über den Betrag in Höhe von € 125 monatlich 

 

*FK = Fachkraft   **EH = Ergänzende Hilfe 
 
 
 
 
 
 

 

Verhinderungspflege 

Leistungspaket Leistungsinhalte Vergütung 

Alle Leistungspakete   Siehe Leistungsbeschreibungen  

Hilfe bei der Lebensführung 

 Leistungen außerhalb der oben genannten 
Leistungen 

 
Anmerkung:  

Abrechnung pro angefangene ¼ Stunde 

FK 12,14 €* 
 

EH 8,34 €** 

Entlastungsleistungen 

Leistungspaket Leistungsinhalte Vergütung 

Betreuung nach § 45 b 

 Gespräche führen, Vorlesen, Basteln, 
Gedächtnistraining 

 Mobilitätsförderung 

 Begleitung zum Friedhof, Stadtbummel, Besuch 
bei Bekannten 

 Tagesstrukturierende Maßnahmen: 
Gemeinsam Kochen, gemeinsame Gartenarbeit 

 
Anmerkung:  

Abrechnung pro angefangene ¼ Stunde 

FK 12,14 €* 
 

EH 8,34 €** 


